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VIII. 

OBERKAMMERPRÄSIDENT IN MÜNSTER 

Bericht Steins Münster, 3. Dezember 1803 
Geh. Stuntsnrchiv Dcrlin. fiep. 70. Hnuptcommission Cnp. II. S. XXXL Nr. 14. Vol. 1 

Z eigt die von ihm auf Grund des R escr. vom 8. Nov. vollzogene Konstituierung der 
Kammer in J\llünstcr und die Auflösung der alten Landesbehörden an. 
Die Abneig11ng der Mü11sterlii11der gegen Preussen soll hauptsäclilich auf lcult11r
politischern Jfl ege überwunden werden. Stein bedauert deshalb die Ablehnung seiner 
Vorschläge wegen Verwendung Spiegels und warnt vor Anstellung engherziger Fana
tiker. 

Ew. Königlichen Majestät mir per rcscr. c1em. d. d. 8 tcn November a. c. 
ertheilten allergnädigst en Auftrag, die Constitution d er hiesigen Kricges
und Domaincn-Cammcr vorzunehmen, habe ich den 1 ten Decembcr 
vollzogen , sämtlich e n eu e Mitglieder und Subalternen nach dem an
liegenden Protocoll vereidet, und ist den 2 t en Dccembcr clic ers te Session 
gehalten worden, den en bish erigen noch subsistirenden alten Provincial
Collcgicn, nemlich d em Geheimen Rath, Geheimen Kticgcs-Rath, Hof
Kammer ist ihre Auflösung durch die Organisations-Commission b ekannt 
gemacht und denen dabcy eingestellten R egistratorcn und Rendanten 
die Fortsetzung ihrer Geschäfte bis zur nähern Anweisung bekannt ge
m acht worden .. . 
Die Verwandlung der Abneigung der Eingesessenen gegen den prcussi
schen Staat in Anhänglichkeit uncl Untcrthanen-Treuc wird h auptsächlich 
durch zwcckmässigc Leitung des geistlichen W esen s und des öffentlichen 
Unterrichts b ewürkt werden. Ich hätte d aher sehr gewünscht, E. K. M. 
hätten wenigstens an diesem Geschäftszweig d en Dohmdcchant v . Spiegel 
unmittelbaren thätigcn Authcil n ehmen lassen, indem er durch Kcntniss 
des Geist es der catholischcn Kirche und ihrer V crfassung, des Zustandes 
des wissenschaftlich en und Volks-Unterrichts in diesen Provinzen h aupt
sächlich in Stand gesetzt wird, wohlthätig und nachdrücklich darauf zu 
wilrken. Ich fürchte, die ihm angewiesene Stelle eines Rathgehcrs wird 
ihn wenig b efriedigen und ihn nicht abhalten, seinen lange geh egten 
Plan, einen grosscn Thcil seiner Zeit auf R eisen nach dem Ausland zuzu
bringen, auszuführen. 
Die würkliche Anstellung des Professors Schmedding 1 ) hcy dem Cammcr
Collegio wird doch erfolgen müssen . Er ist zwar nicht geistlichen, sondern 

l) S. S. 532, A. 4. 
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weltlichen Standes, aber Lehrer des canonischen Rechtes und ein einsichts
voller Mann, ich muss d aher allerunth. bitten, seine Anst ellung bey dem 
hiesigen Collegio sobald als möglich zu bewürken. 
Ich bin noch immer bedenklich , einen bestimmten Vorschlag wegen Er
n ennung des Schul-Raths abzugeben und einen Mann nahmhaft zu machen, 
d er wisscnschaf-tlichc Kenntnisse mit Selbständigkeit und Liberalität 
vereinigt. Beide letztere Eigenschaften fehlen d em Professor Kist emaker 1

), 

er ist ganz abhängig von bigotten Fanatikern. 
Ich glaube, dass d er Professor Schlütcr 2

) den Vorzug verdient , behalte mir 
aber eine nähere und b estimmte Erklärung bevor . . .. 

Stein an die Cammer in Minden Münster , 10. Dezember 1803 
Geh. Stnntsurcl1iv Ilcrlin 

B etr. Stellcnbesetzmrg, mit B ezug auf seine V ersetzung f ortfahrend: 

Ich schätze mich glücklich , die Ehre gehabt zu haben , an den Bc
mühm1gen eines hochlöblichen Collegiums, den zu wohldcn enselben 
Departement gehörenden Provinzen die Vortheile einer weisen , wohl
thätigcn und fortschreitenden Polizey- und Finanz-Verwaltung zu ver
schaffen , t eilzunehmen . Ich werde so wenig die dadurch erhalten e Ge
legenheit zur Vermehrung meiner Kenntnisse als clic vielen Beweise von 
Freundschaft vergessen , die mir die Herren Mitglieder eines Hochlöblichen 
Collcgii crthcilt haben und auf deren Fortdauer in j edem V crhältnissc ich 
Anspruch mache . . . " 

Stein an den hl -e-:rza.d von Nassau-Usingen Münst er , 10. Januar 1804 
Gcli. Stnntsnrcbiv ,,fc'shndcn.1'. Nnssnu-Usingcn. llc:;icruug \Vicshnc:lcn. 89. II. Eigcuh. U nterschrift. - Geh. 
Stuntsnrchiv Dcrlin. Jlcp. 89. Nr. 96. A Oschrift. - Nuch der Ausfertigung 

Protest gegcri die .llfediatisierung seiner B esit:mngcn. Erstes .llfanifest gegc" die 
!Clcinstaaterei. Der deutsche Dualisnms. Bedeut.1mg und Dascinsbercchtig1mg des 
Adels. 

Euer Dlll·chlaucht haben durch Affigirung eines Patents d. d. 31 st en 
Dcccmbcr a. pr. die seit Jahrhunderten meiner Familie zugehörige Dörfer 
Frücht und Schwcighauscn in d er Absicht in Besitz nehmen lassen, 
„ um sie gegen andere Stände zu schützen und die Landeshoheit auf d en 
Fall d er Auflösung d er Reichsritterschaft zu vindicircn". 
Euer Durchlaucht Beamte fügt en als Commentar d es Patents das Verbot 
an meine Untcrthancn hinzu, mir m eine rückständige und fällige Abgaben 
zu b ezahlen , und es verbanden diese mit einer autorisirten Unterdriickung 
meiner Unabhängigkeit eine, wie es scheint, wenigst en s nicht autorisirte 
Entziehung meines Eigcnthums. 
Der Eingang d es erwähnten Patents enthält sich zwar der Entscheidung 
über die Fortdauer d er Ritterschaftlichen Corporation, scheint aber 

i) S. S. 524, A. 2. 2) s. s. 533. 
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zweifelhaft zu seyn über ihren Nutzen in Beziehung auf vaterländische 
Ordnung und Defension. 
Deutschlands Unabhängigkeit und Selbständigkeit wird durch die Con
solidation der wenigen Reichs-Ritterschaftlichen Besitzungen mit denen 
sie umgebenden kleinen T erritorien wenig gewinnen, sollen diese für die 
Nation so wohlthätige grosse Zwecke erreicht werden, so müssen diese 
kleine Staaten mit denen beiden grossen Monarchien, von deren Existenz 
die Fortdauer des Deutschen Nahmens abhängt, vereinigt werden, und 
die Vorsehung gebe, dass ich dieses glückliche Ercigniss erlebe. 

In d em harten Kampfe, von d em Deutschland sich jetzo momentan 
ausruht, floss das Blut des Deutschen Adels. Deutschlands zahlreiche 
R egenten, mit Ausnahme des cdeln Herzogs von Braunschweig, entzogen 
sich aller Theilnahme und suchten die Erhaltung ihrer hinfälligen Fort
dauer durch Auswandern, Unterhandeln oder durch Bestechungen der 
Französischen Heerführer. 
Was gewinnt Deutschlands Unabhängigkeit, wenn seine Kräf-tc noch in 
grösserem l\faasse in diese Hände concentriret ' vcrden. 

Die Bewegungsgründe, worauf das Patent b eruht, finden auf meine 
hinweggenommenen beide Dörfer keine Anwendung. - Sie selbst nebst 
ihren F eldmarken liegen 1nittcn in denen Nassauischen Für. t enthümern, 
keiner der benachbarten Fürsten konnte, ohne mehrere Stunden weit 
durch das Nassauische zu gehen, sie b esetzen, und eine solche Gcwalt
thätigkcit war nicht zu erwarten. 
Diese schützende Maassrcgel war also nicht erforderlich, sie ist aber auch 
von einer ineompetentcn Behörde angeordnet. 

Schutz erwart e ich von denen R eichsgesetzen, worauf die persöhnlichc 
Rechte und die Landeshoheit der Fürsten b eruht, und von d em Reichs
oberhaupt, das seinen Willen denen Fürsten, welche Eigenmacht und 
Gewalthätigkcit gegen Schwächere sich zu Schulden kommen licssen, 
d eutlich genug eröffnet hat. 

Ew. Durchlaucht versprechen im Fall der Auflösung d er Ritterschaft 
ihren Mitgliedern alles, was Röchstdcro ange tammte Liebe zur Billig
keit und Achtung gegen angesehene Familien nur an die Rand geben 
könne. 
Es wird mir also statt eines auf Gesetze und Verfassung gegründeten 
Zustandes ein bittwciscr, auf Billigkeit und andere wandelbare Basen 
beruhender zugesagt. Welche Aussicht! und auch auf diese darf ich nicht 
r echnen. 
Der Adel, der der Stolz und die Stütze grosser Monarchien ist, gedeyhet 
in einem kleinen Staat nur kümmerlich , ist er reich, so wird er ein Gegen
stand der Scheelsucht, wo nicht d es Fürst en, doch seiner Umgebungen, 
ist er arm, so eröffnen sich keine Aussichten zu seinem bessern Seyn, er 
darbt, v erkümmert und erlischt. 

33 
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Wird d er Ritterschaftliche Verein auf eine gewaltsame Art zertrümmert, 
so entsage ich d em Aufenthalt in einem Lande, das mich mit Gegen· 
ständen bitterer Erinnerungen umgiebt und wo mir alles den Gedanken 
an d en Verlust meiner Unabhängigkeit und an meine neue F esseln zurück
ruft. 
E s ist hart, ein erweislich siebenhundert jähriges Familien Eigent hum 
verlassen und sich in entfernte Gegenden verpflanzen zu müssen , die 
Aussicht aufzugeben, nach einem arbeitsamen und, ich darf es sagen , 
nützlichen Geschäftsleben im väterlichen Hause, unter d en Erinnerungen 
seiner Jugend, Ruhe zu geniesscn und den Übergang zu einem bessern 
Seyn abzuwarten , es ist noch h ärter , alle diese Opfer nicht irgend einem 
grossen, edlen, das Wohl des Ganzen b efördernden Zweck zu bringen , 
sondern um der gcsctzloosen Übermacht zu entgehen , um - doch es giebt 
ein richtendes Gewissen und eine strafende Gottheit. 
Ehrfurchtsvoll verbleibe ich 

Euer Durchlaucht unterthäniger Diener 
H. K . Fr. vom Stein, Kgl. Ober -Präsident 

Votum Marschalls ( ?}1) zu Steins Brief vom 13. J anuar 1804. - o. D. 
Stnuunrchiv \l;'iesbn<lcn V. Nussnu Usingen. Regierung \Vicsbndcn N r. 89. 11 

Es sei unter der [Vürdc „Serenissimi" auf das Schreibe„ Steins ::;u antworten. 

Da der Frcyherr vom Stein an d em vorliegenden Schreiben die persönliche 
Achtung bey Seite setzt, die derselbe Serenissimo als einem angesehenen 
deutschen Fürst en und seinem Lehen sherrn schuldig ist , von der Gnade 
dessen Vorfahren der selbe sogar die b esitzende Güter grösst entheils 
erhalten hat und ohne deren Einwilligung diesen Vorfahren eben diese 
Güter einer fremden Corporation einverleibt haben und sich nicht ent· 
blödet , alle d eutsche Reichs Fürst en , d en H erzog von Braunschweig 
ausgenommen , auf eine in das lächerliche fallende Art anzugreifen, so 
könnte m eine Antwort auf dieses Schreiben, in welchem polit ische Kannen
giessereycn mit Ausfäll en über die Gebrechen kleinerer Staat en abwechseln, 
die wir alle kennen und durch viele andere Vorzüge kleiner Staaten vor 
grösseren hinlänglich aufgewogen werden dürften , nicht abgefasst werden, 
ohne das Unan ständige und Lächerliche, d as in diesem Schreiben liegt , 
dem Herrn vom St ein fühlbar zu machen. 
Unter diesen Verhältnissen hielte ich es d er Würde Serenissimi angemes
sener , dieses Schreiben , in dem ein preussischer Präsident und Diener von 
Unabhängigkeit spricht und sich gleichsam in eine Linie mit deutschen 
Fürst en st ellen will, ganz unbeantwortet zu lassen , und glaube, dass hier
auf bey Serenissimo anzutragen wäre. 

1) Ernst Frnnz Ludwig F reiherr Marschall von Bicber st cin (1770-1834), damals 
nassauischcr Geh eimer R at , spiitcr dirigierender Staatsminister . 
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Bericht Steins Münster, 21. Januar 1804 
Geh. StuuUurchiv Münster. Obcrpriisi<lium Münster Nr. 1290. Konzept 

B etr. die Annahme von Gratificationen der kleinen Fürsten für <lie am Auseinarider
setzungsgeschäft beteiligten preussischen Beamten. 

Ich halte es unter der Würde der Staatsdiener der Prcussischcn Monarchie, 
Geschenke von kleinen und selbst in diesem Augenblick noch Geldunter
stützung zum Thcil benöthigtcn Ständen anzunehmen, deren Deputirtc 
gleich grosse Gegengeschenke von E. K. Majestät erwarten würden . 
V crdienen die Staatsbeamte dieser Monarchie eine Belohnung, so dürfen 
sie sie nur von E. K. Majestät erwarten, cs fehlt Allcrhöchst dcncnsclben 
nicht an mannichfaltigen Mitteln, um höchstdcro Dienern Beweise ihrer 
Zufriedenheit zu geben, und erlaube ich mir folgenden als Vorschlag .... 
Beantragt materielle Unterstützung für Rappa,rd, Standeserhölrnng für 
Druffel und Forckenbeck. 

Bericht Steins Münster, 21. Februar 1804 
Geh. Stuuti;nrcLiv D crliu. Rcp. 70. Münster. Cnp. II. Scct. XXX. N r. 4 

Biuet um Überlassung des S igilliferatlwuses an eine vo1i den preussischen Beamten 
gegründete Vereinigung. Gesellschaftliche Boykottierung der prciissischcn Beamten 
durch die Münsteraner. 

Mit E. K. Majestät allergnädigst er Erlaubniss begleite ich die mir zur 'vei
tcren Beförderung anAllcrhöchstdicsclbe zugestellte anliegende Vorst ellung 
mit einigen allgemeinen das Gesuch selbst unterstützenden Bemer
kungen. 
Die Vereinigung d er Stadt Münster mit der Prcussischen Monarchie hatte 
zur nothwendigcn Folge die Ansiedlung von wenigstens hundert Familien 
aus d er oberen Classe d es Militair- und Civil-Standes. 

Alle diese Personen wurden von denen alten Einwohnern mit Kälte 
und Entfernung aufgenommen, man vernachlässigte gegen sie die ge
wöhnliche, Fremden schuldige Aufmerksamkeit und Pflichten d er Gast
freundschaft. 

Die öffentliche socialc Anstalten hatten wenig Einladendes, ihre innere 
Einrichtung enthielt eine sehr strenge Absonderung der Stände, man hatte 
adlichc Herren, adliche Damens-Clubbs, Hofraths-Clubbs, Kaufmanns
Clubbs u. s. w„ und nirgends fand sich ein auf liberaleren Grundsützen 
und auf die gescllschaf-tlichen Bedürfnisse der neuen Einwohner berechnete 
gesellschaftliche Anstalt. 
Diese wurden, auch wenn man sie in diese so stcifgcformtc Clubbs aufnahm, 
mit Kälte b ehandelt, die bürgerlichen Mitglieder der Landcs-Collcgien 
waren aus denen adlichen Clubbs ausgeschlossen, und es traf der adliche 
Damen-Clubb eine V creinigung, keine Subaltern-Offiziere mehr auf-

33* 
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zunehmen , welches denn zu denen unangen ehmen Auftritten , deren Unter
suchung einer eignen lmmediat-Commission aufgetragen ist , Gelegenheit gab. 
Um nun eine denen socialcn Bedürfnissen d er n euen Einwohner dieser 
Stadt angemessene, alle gebildete Menschen aus d en oberen Classen v er
einigende Einrichtung zu treffen, so trat die in der Anlage nahmentlich 
verzeichnet e Gesellschaft zusammen und errichtet e eine Leesc- und Ver
sammlungs-Anstalt, deren Theilnahme m an besonders denen jungen 
Leuten aus d em Militair- w1d Civil-Stand erleichterte. 
Bey dem gänzlichen Mangel an W obnungen miethet e die Gesellschaft 
d as Sigillifcrat-Haus, welches durch die Kriegs- und Dom. Cammer 
nach d em ihr p. R escr. elcm. d. d . . ... 1) crthciltcn Auftrag zum öffent
lichen V crkauf ausgesetzt ist . Das Haus ist nach der von dem Kriegs
und Domainen-Rath Lehmann aufgenommen en Taxe zu 5164. th. geschätzt 
und in d em erst en Termin nach dem anliegenden Protocoll sind 5 pCt. 
unter die Taxe geboten. 
Die Gesellschaft befürchtet , dass man ihr dieses Haus durch ein ihre Kräfrc 
überst eigendes Aufgebot entziehen werde, d a sie Ursache zu glauben, 
dass mehrere ihr missgünstige und gehässige P erson en sich zu diesem 
Zwecke vereinigen werden , und eine Folge davon wäre ihre gänzliche Auf
lösung und die Vereitelung aller der bey ihrer Vereinigung zu Grunde 
liegenden Absichten. 
Bey denen hier vorgetragenen Umständen bleibt die Erhaltung d er 
Anstalt selbst wünschcnswcrtb, und da d er Anschlag des Gebäudes sehr 
hoch ist , so erhält die Königl. Cassc durch Uebcrlassung der selben für den 
Anschlagpreis ihre vollkommen e Befriedigun g. 

Bericht Steins Münst er , 14-. April 1804 
Geb. SLuutsurchiv Dcrliu. Hcp. 70. llnuplcomrnission Cup. II. S. XXXIV. Nr. 2 

St.ein drängt erneut auf E11tscheidu11g wegen der B esetzung zweier Professuren in 
l\1iinst.er Widerlegt alle fi11a11 ziellcri B ede11/wn mit dem N achweis der sehr reichlichen 
Fonds der bestehenden höheren U 11terrichtsa11stalten in Mii.11ster u11d Paderborn, aus 
de11cri die Gehälter der Professoren auf gebracht werden kö1111.en. 

Stein an Angern Münst er , 19. April 1804 
Geh. S Lnutsurchiv Berlin. ß cp. 70. Uuuptcomrnissiou Cup. IT. S. X III. N r. 15. Vol. 1 

Gutachten über die Aufhebung d er Ca11to11freiheit in den bisher befreiten. Provinzen. 
D em verbrieft en R echt dieser Gebiete (durch die 111'ilitärco11vention von 1789) steht 
die Pflicht zur V atcrla11dsvert.eidig11ng entgegen. Ganze Provinzen hörmer• nicht von 
der Tf7clrrpflicht brfreit werden. Die Nachteile, die aus der Ei11fiihru11g der Wehr
pflicht der Wirtschaft entstehen , miissen dort in K auf ge11omme1• wcrderi, wo mit 

1) Lück e im Text. 
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einer beachtlichen Relcrute11zahl gerechnet werden kann, also vor allem in den lä11d
lichen Bezirke11. Verweis auf die Erfahrungen im französisch gcwordc11en Clcve. In 
den Industriebezirlwn der Grafschaft Marle ist wegen starker Belastung der ohnehin 
leidenden Industrie u11d der damit verbundenen Auswanderungsgefahr die Er
haltung der Cantorrfreiheit anzuraten. Die Ca11tonspflicht soll ii.berall in erleich
terter Form eingc}rihrt,für das Fortlcom.mcn der Soldaten und Invaliden gesorgt werdw. 

Die Königliche Hochlöbliche Haupt-Organisations-Commission hat mir 
in dem Schreiben vom 25ten Octbr. a. p. aufgetragen, die Angelegenheit 
wegen Einführung des Cantons in den cantonfreyen PI"Ovinzen, Clcvc, 
Mark, Lingen und Tecklenburg auf das genaueste zu prüfen, besonders 
in Hinsicht des wcrbefreycn Districts der Grafschaft Mark, damit nicht 
dem einländischen Gewerbe ein unersetzlicher Schaden zugefügt werde. 
E s soll deshalb mit d er Märkischen Kammer, 1nit dem geheimen Kricges
und Domaincn-Rath von Rappard, der das Landwerbungs-Gcschäf-t im 
Clcvischen besorgt hat, und mit den Lingcn-Tccklcnburgischcn Deputatis 
Camerae Rücksprache genommen werden. . ... . . 

Der schlechte Fortgang der Werbe-Einrichtung ist der Abneigung der Ein
gesessenen gegen den Krieges-Dienst zuzuschreiben, ferner dem V crluste 
eines grosscn Theils des Landes, den fortdauernden Mobilmachungen, 
Märschen, Einziehung in die Garnisonen usw., wodurch die Werbung 
selbst gestöhrt und der Zustand des Soldaten erschweret wurde. 

Indessen würde selbst unter gün tigern Umständen der Zweck der Com
pletirung der Regimenter nicht erreicht worden seyn, da die durch die 
Capitulation angebotenen Vorthcile in einem wohlhabenden gcwcrbe
reichen Lande nicht gross genug sind, um den E inwohner für den V crlust 
an Zeit, Erwerb und Unabhängigkeit, welchen der Soldaten-Stand zur 
Folge hat, zu entschädigen. Ueberhaupt lehrt es die Erfahrung aller 
Zeiten und aller, selbst der Nationen, welche die meist e Neigung zum 
Kriege haben, dass die Heere durch freywillige Werbung nicht vollzählig 
erhalten werden können, und dass andere, mit Zwang verbundene Ein
richtungen getroffen werden müssen. 
Der Rechtmässigkeit d er Einführung der Verbindlichkeit zum Kriegs
dienste in den werbcfreyen Districten stehen die bestimmten Worte der 
König!. Confirmation der Convcntionen entgegen, nach welchen 
„die Einrichtung eines militairischen Canton-Zwanges unter keinerley 
Vorwande jemahls und zu keiner Zeit stattfinden soll." 
Gegen diese Behauptung lassen sich indessen folgende sehr wichtige 
Einwendungen machen : 
a) Die Absicht der Werbe-Convention war nach den Worten des Eingangs 
derselben, 
„dass gegen Zurückgabe d er bisherigen Werbe-Freyheits Gelder eine 
gewisse Anzahl einländischer Rekruten von den werbefreyen Provinzen 
freywillig zu den drcy Weselschen Regimentern gest ellt und in der Folge 
unterhalten werden möge". 



Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 1, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

518 VIII. OBERKAMMERPRÄSIDENT IN MÜNSTER 

Dieser Zweck ist aber gar nicht erreichet, und die Regimenter haben ihren 
Bedarf nie nur einigermassen erh alten, so wie die ihnen gestellten Rekruten 
m eist ens unsichere Leute waren , wie die sehr starke Desertation b eweiset. 
b) E s ist das R echt des Staates, von den Unterthanen die Vertheidigung 
seiner Integrität und Independenz zu fordern, ein unveräusserliches 
R echt, stände es einem Monarchen frey, diese Pflicht seinen Unterthanen 
auf ewige Zeiten ohne Rücksicht des allgemeinen Interesses zu erlassen, 
dann räumte man ihm ein R echt ein, den Staat wehrlos zu machen und 
aufzulösen . 
c) Diese Pflicht kann einem grossen Theile der Bewohner eines Staats 
nicht erla sen werden, ohne dass man entweder die Uebrigen dest o stärker 
heranziehct, oder ohne dass man die Vertheidigungsmittel d es Staats 
vermindert. - Will man die 86 000 Bewohner d er werbefreyen Provinzen 
von der Dienst-Pflicht entbinden , so muss man entweder d en übrigen 
Theil der Canton-Pflichtigen stärker heranziehen , oder m an muss einen 
Thcil d er Truppen , denen man in W estphalen einen Canton angewiesen 
hat, anderwärts hinweisen. 
d ) Die Verhältnisse, unter d enen die Convention ao. 1789 geschlossen 
worden, haben sich gänzlich geändert, denn 
aa) ist ein Theil der werbefreyen Provinzen verlohren gegangen, und zwar 
d erjenige, aus welchem man den m eist en Zulauf erwarten konnte, das 
Geldernsche und Meursische, 
bb) hat der Verlust d es linken Rheinufcrs und die Veränderung der 
Deutschen Verfassung zur Folge, dass die meist en fremden \Y/ erbeplätze 
verlohren gegangen sind, dass es also unmöglich ist , die bisherige Anzahl 
von Ausländern zur Complctirung der Regimenter zu erhalten. 
cc) der gegenwärtige polit ische Zustand von Europa er fordert eine fort
dauernde militärische Anstrengung, um die Unabh ängigkeit der Monarchie 
zu erhalten, und endlich 
dd) wird durch die Vereinigung des linken Rheinufcrs mit der Franzö
sischen Republik und den gegenwärtigen Zustand der Dinge in H olland 
die E inführung der Canton-Pflicht in d en angrenzenden wcrbefreyen 
Provinzen erleichtert. 
Die Ausführbarkeit der Canton-Einrichtung kömmt nur in so fern in 
Betracht, als von der Bezichm1g der Canton-Einrichtung auf Provinzial
Wohlstand die R ede ist . Dass dieser durch Canton-Freyhcit befördert 
wird, ist unbczweifelt und wird in d em 4ten Abschni ttc d es in den bcy
gefügten Commissions-Acten befindlichen Promemoria des Geheimen 
Krieges-Raths von Rappard in Rücksicht von Clcvc dargethan. 
Dieser höhere Wohlstand muss aber dem noch wich tigern Zw·ecke der 
äussern Sicherheit nachst ehen, und ersterer kann nur in Betracht kommen, 
wenn die Mittel zur Erhaltung d er letztern nur in einem geringen Grade, 
im Verhältniss zu der Stöhrung, die der National Reichthum leidet , ver
mindert werden. 
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Ackerbau und Viehzucht sind die Haupt -Erwerbsmittel d er Clever, Linger 
und Tecklenburger , und dadurch werden sie an ihr Vaterland gebunden. 
I st im Clevischen gleich die Anzahl der Pächter sehr gross, so b esitzen 
diese doch gewöhnlich grosse Inventarien , sie werden selten und bey den 
Domainen nie von den Höfen entfernt. 

Im Lingen- und Tecklcnburgischen werden die Höfe nach Eigenthums
recht besessen, nur d er Heuerlings-Stand ist durch nichts an das Land 
gebunden . 
Die Aushebungen der Conscribirten zu d en Armeen der Französischen 
R epublik in dem Clevischen auf dem linken Rheinufer sind b ewerk
st elliget, ohne dass grossc, d en Wohlstand des Landes unter grabende 
Auswanderungen erfolgt sind, und der Französische Kriegsdienst ist zwar 
auf eine kürzere Dauer eingescluänkt , als der Preussische, dagegen aber 
ohne allen Vergleich lästiger , da der Soldat nach den entferntest en Gegen
den der Welt hingeschleppt wird, da man ihn ohne alle Rücksicht auf Be
zirke, Nähe der Garnisonen zum Canton u. s. w. unter die einzelnen 
Theile der Armee vert heilet , und endlich da er während d er Dienstjahre 
keinen r egelmässigen Urlaub erhält. 

Aus d er zahlreichenClasse der H euerleute und H ollandsgängcr im Lingcn
und Tecklenburgischen werden sich gewiss viele d em Dienst e entziehen 
und auswandern. Der Landrath von Blomberg 1) giebt in seinem in d en 
beygcfügtcn Commissions-Act en befindl ichen Gutachten d. d. den 12t cn 
März a. c. die Anzahl der H eu erleute auf 1570 Familien und d er E igner 
vom Bauernst ande auf 1123 an. Unterdessen sehen wir , d ass im Minden
und Ravcnsbergschen der H euerling in seinem Gewerbe, seinen Mieths
vcrhältnissen, seinen Familien Verbindungen noch Bewegungsgründe zu 
bleib en genu g findet , und dass dieser H eucrlingsst and sehr viele Soldat en 
liefert . Da ferner die Exercierzcit in \Vestphalcn den 5tcn Jun. geendiget 
ist , so kann der Hollandsgänger seinem V crdienst c noch ungcstöhrt nach
gehen. 

E s ist indessen nicht zu läugncn , dass im Lingen und Tecklenburgschen 
und besonders in dem er st eren der Neigung zum Au stret en mit grossem 
Nachdruck wird entgegen gewirkt und die unten näher vorzuschlagenden 
Mittel wc1·den angewandt werden müssen. 

Bey den Fabricanten der Grafschaft Mark tret en aber andere Betrach
tungen ein, und diese sind in dem Gutachten d es L andraths von Hövel 
d . d. H erbeck den 6ten Jan. a . c. und in dem Schreiben der Märkischen 
Kammer d . d . Hamm d en 3lten Jan. a . c. vollständig und gründlich 
dargest ellt . 
E s ist nemlich durch den Verlust d es linken Rheinufers d er Wohlstand der 
W estphälischen Fabricken gesunken , sie haben d en Markt in d em reichen 
Lande zwischen Rhein und Scheld e und die L eichtigkeit d er Contrebandc 

l) Zu Tecklenburg, Kriegs- und Domäncnrut bei der Kammer in Minden. 
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in das alte Frankreich verlohren , dfo erst en Bedürfnisse ind durch die 
unterbrochene V crbindung zwi ch cn den beiden Ufern des Rheins vcrthcuert, 
und hierdurch erhält d er R citz zur Auswanderung der Fabricken V crlegcr 
und der Arbeiter eine grossc Lcbhaf-tigkeit. 
Die Auswanderungen indu. trioscr Men schen werden in einem hohen Grade 
zunehmen und die Einwanderungen aus d er Fremde stocken, m an wird 
doch nur eine geringe, mit d em Schaden, welchen Gewcrbcflciss und Wohl
stand erhält, in keinem V crhältnissc st ehende Anzahl von Soldaten er
halten , wie das Amt Blanken t cin, Gericht Bruch u. s .w. b eweisen, und es 
die Märkische Kammer in ihrem Sch1·cibcn d. d . Hamm den 31. Jan a . c. 
überzeugend darthut. I st es gleich vorher zu sehen, dass man im Clcvc
schcn , Lingcnschen und T ecklenburg chcn Menschen verlichrcn wird, so 
karu1 m an vom Märkischen mit Gewissheit b ehaupten, d ass das Capital 
der National-Industrie in einem nicht zu berechnenden Grade vermindert 
werden wird . . . . 
Die Einführung der Canton-Pflichligkcit in den bisher wcrbcfreycn Pro
vinzen erfordert eine Modification d es Canton-Rcglcmcnts und eine 
Erleichterung des Zustandes der Soldaten. E s finden sich in d en schon 
oben ganz gehorsamst bcygcfügtcn Commissions-Act cn d eshalb m ehrere 
Vorschlüge und V crhandhmgcn , wie auch in d em Berichte der Märkischen 
Kammer d. d ... Scpt. 1) 1803 wegen R cgulirung einer Abgabe der Bcfreyet cn 
zur Entschädigung für den in Krieges-Dienst en st ehenden Thcil seiner 
Mitbürger und in d em von der Minden ·eben Kammer über diesen Gegen
stand im May 1801 abgestattet en Berichte. - Ich halte es für dringend 
nothwcndig, dass d er Dien tthucndc von d enen Dicnstfrcycn während d er 
Dienstzeit und im Zu tanclc der Invalidität unterstützet und dass es 
dahin eingeleitet wird, dass d er Stand des Soldaten das l"ortkommen 
erleichtert und nicht hindert. .. . 
Die in den Commissions-Actcn befindliche Abhandlung des Geheimen 
Kricgcs-Raths H offbaucr d . cl. Minden den 20ten Dccbr. a. p . enthält 
grösst cnthcils sehr zwcckmLi sigc Vorschläge zur V ennindcrung der Ab
n eigung gegen den Soldatenstand, besonders aber eine richtige Dar
st ellung des nachthciJjgcn Ein.flus. es des Inhalts des § 30 und 31 des 
Canton-Reglcments. 
Im Lingcn schen wird man am meist en dadurch wirken, wenn man sich 
bemühet, den religiösen Druck zu vermindern und die Geistlichkeit und 
den Catholizismus mit d em Staate, der beide drücket , zu versöhnen . 
Auch wird die Auswahl eines schicklichen Garnison-Ortes und zwar der 
Stadt Münster nicht genug empfohlen werden können. 

1) Lücke im Text. 
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Stein an scmc Schwester W erthern 
St.A. 

Nassau, 10. August 1804 

Rii.ckbli.clc auf seir1en Dresdner Aufenthalt. Urteil über Frau de la Rache. Besorgnisse 

über die Gesundheit seiner Frau. Bitte um Besorgung eines Briefes an Frau von /Jcrg. 

A ndcrc Familier111aclirichten. 

J'ai tardc bien longtcmps, ma chere Socur, i1 vous rcmercicr des journces 

amicalcs et tranquillcs quc vous m'avcz donnecs pcndant mon scjour a 
Dresdc 1) , et a vous dire combien j 'ai etc charmc d e vous voir enfin jouir 

d'une epoque de calmc et de honhcur, et Lou.ise parfaitcmcnt h cureusc 

dans ses rapports domcstiqucs par son union avcc un homme aussi 

estimahle qu'est M. de Scnfft 2) . J'aurais hicn dcsirc d'avoir pu prolonger 

mon sejour pour jouir plus longtcmps de la socicte des pcrsonncs qui me 

sont chcres, et voir les amis dont ils forment leur socicte, mais ctant horne 

par les limitcs de mon scmestre a un temps trcs court, j'aimc a mc consolcr 

avec l 'idcc que j e pourrai revenir plus d'une fois en Saxe pour vous rcvoir, 

ma chere Soeur, et vos enfants. 

J 'ai fait mon voyagc rapidcment et hcureusem cnt par un tres bcau pais 

et suis arrivc le 4„ jour a Frankfort ou j e mc suis arrcte. - J'ai etc voir 

Me. de la Rochc qui cst toujours un peu exaltec, mais qui mc reste 

toujours interessante par la noblesse et Ja puretc de son caractcre, son 

gout vif pour la literature, et l'attachcmcnt constant qu'clle a pour notre 

famille .. . .. 
Moi je pars lc', 19. pour la W estphalie - ma femme rest era ici jusqu'a 

la mie d e scptembrc et nous nous rcjoindrons alors a Münst er ... 

Adieu, ma chere Socur, j e fais d es voeux sinccrs pour votrc saute et 

votrc honheur, je vous pric de dire bicn des choses amicalcs e t t endrcs 

a Louise et a son excellent mari . 

Bcymc an Schulenburg 
Geb. Stuntsurchiv Dcrlin. Ccncrol-Finnnz-ConLrolle. 

Potsdam, 30. September 1804 
Tit. LVIII Nr. 72. 

Tödliche Kra111chcit Stme11sees. Empfiehlt S tein als Nachfolger. 

Die Nachricht von der Krankheit des H . Minister v . Strucnscc Exccllcnz, 

welche ich aus dem von Ew. Hochgräflich cn Exccllcnz mir abschriftlich 

mitgcthciltcn B ericht an des Königs Majestät ersehen, macht m ich für 

das Leben dieses Staats-Mannes sehr b esorgt 3 ). Höchstdicsclbcn werden 

l) Über den sons t njcJ1ts bekannt ist. 
2) Frie<lr. Ch.rist . Ludw. Freiherr (ab lßl2 Graf) Senfft von Pilsach, siiehsisch er Cabinets· 

rrunister, Staatssekrelii.r für auswiirtige Angelegenheiten, mit <lem Steins Nichte seit 1801 
verheiratet war. Steins Urteil über Senfft von Pilsach wandelte sich sehr nueh dem 

Anschluss Sach sens an den Rheinbund. 
3) Er sturb urn 17. Oktober 1804. 
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diese Bersorgniss gewiss theilen und auf den möglichen Fall denken, 
dem Könige wegen Wiederbesetzung dieses wichtigen Ministerii zu r athen. 
Ich weiss, dass Se. Majestät auf diesen F all schon an H. v . Schuckmann 1) 
gedacht hahen und dass Ew. H ochgräflich e E xcellenz, wie auch selbst 
H . v. Struensec E xcellcnz, damals dieser W ahl beystimmten . Da ich aber 
nach meiner langj ährigen Bekanntschaft mit H . v . Schuckmann ihn nicht 
für den K opf und GeschLift smann halten kann, der auf diesem Platze, 
wo so viel Nützliches zu bewirken und Schädliches zu ve1·hüten ist , der 
Absicht ganz entsprechen würde, so überlasse Ew. H och gräfliche E xcellenz 
erleuchtetem E rmessen ich untert hänigst, ob H öchstdieselben nicht 
H. Freyh . v. H ardenbcrg Excellenz dar über befragen wollen. Wo ich 
mich aber nicht irre, so haben H öchstdiesclbcn mir einmal gnädigst zu 
äussern geruht, dass der H. Ober Präsident v. Stein sich ganz dazu quali
ficire. Ich gestehe, dass ich seytdcm den Gedanken an H . v . Borgst ede, 
den ich einmal hatt e, gan z aufgegeben habe, weil ich ffü den H . v . St ein 
sowohl als denkenden Kopf als als Geschäft smann, der damit eine seltene 
F est igkeit des Charakter s verbindet , alle Achtung h abe. Wollten Ew. 
H ochgräfliche Excellenz nicht diesen Gedanken verfolgen . E s ist sonst 
so zu besor gen , dass der St aat diesen Mann, dessen Ehrgeit z gewiss ge
kränkt werden würde, wenn er sich öfter über gangen sehen sollte, ver
lieren dürfte . .• . 

Beym e an Schulenburg Potsdam, 6. Oktober 1804 
GcL. Stnotsurchiv Dcrliu. Gcucrnl Controllc 'fit. LVIII. N r:_72 

B ccle11 lwn clcs Königs gegen Stci.n . 

Se . Majestät der König haben die Vor schläge E w. H ochgräflichen E x• 
cellenz wegen Wieder-Ver gebung der v . Strucnseesch en Depart ements 2), 

wenn der besorgt e F all eintritt, nicht nur vollkom men der Sache an
gemessen gefunden , sondern dank en auch Höchstdcn ensclhen für den 
Ant heil, den Sie selbst aus r einem E ifer für das Int eresse des Staat es 
darob n eh men wollen. Nur wegen H . v . St ein haben Sie noch einige 
Zweifel , oh er nicht auch im Accise-Dcpartement ein schädliches Vor
urthcil für die Westph~ilische Verfassung mitbringen werde. Diese werden 
Höchstdicsclben wohl zu heb en wissen . Ich habe gleich h eute an H . v . 
Voss Excellenz verabredet er maassen geschrieben. 

1 ) Kaspar Fr. v. Schuckmann (1755- 1834), der sp ii tcrc prcussischc Innenminister, da
mals Geh. Oberfinanzrat und K ammerpriisident in Ansbach. 
2

) Schriftliche Vorschliige Struensccs habe ich in den Akten nicht vorgefunden. 
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Aus einem Brief Sehulenhurgs an Beyme 
Geh. Stnutsurchiv Berlin. fiep. 89. 96 
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Berlin, 7. Oktober 1804 

Betr. die Frage <ler Ernennung Steins zum St.aatsm inister. B efürchtungen wegen seiner 
„ Vorurteile fiir die westphiilischc Verfassung". 

Euer Hochwohlgcbohren ist bekannt, dass ich die Besorgnisse seiner 
Königlichen Majestät, wie der H err vom St ein ein schädliches Vorurthcil 
für die W cstphälischc V crfassung mitbringen werde, einigermassen t eile, 
auch Euer Hochwohlgebohren befürchten es, indess muss man doch von 
einem verst ändigen und erfahrenen Geschäfts Mann, wie d em H errn vom 
Stein, erwar t en können , dass er V orurthcilc übcn vindcn kann; könnte er 
das nicht, so taugt e er zum grossen Geschäfts Crayss gar nicht. Die J ahrc 
haben auch seine ehemalige grosse Lebhaftigkeit gcmässigt, und ich habe 
während d er Organisation einige Beispiele, d ass er vorgefasst e Meynungen 
aufgegeben hat und zwar üb e r z c u g t aufgegeben hat. 

Aus einem Pro Mcmoria Borgst edes 
Cch. Stnntsnrchiv Dcrliu . Rcp. 89. 96 

Berlin, 9. Oktober 1804 

Intrigucn gegen die Uebcrt.ragung des Fabril.cri- und Accise- und Z olldepartements 
an Stein . 

. . . Alle aber, welch e ich davon habe sprechen hören , sind der Meinung, 
dass man für d i c s c P artie k eine unglücklich ere \Vahl treffen könne. 
Ich habe mit einigen Männern zu sprechen Gelegenheit gehabt, welche 
den H errn vom St ein genau kennen. Sie Jassen seinem Kopfe und seinen 
K enntnissen alle Gerechtigkeit widerfahren , allein seine Grundsätze über 
Steuern und Fabriquen sind den bisherigen ganz entgegen , dabcy h at er 
eine in Unruhe ausartende Thätigkcit, die j ed es Neue schnell umfasst und 
die nicht ermüdet , das Neue nach kur zer Zeit mit etwas Neuerern zu ver
tauschen. Alle kommen d arin überein, dass er in der Provinzial V crwal
tung, welche Grun<lsi.itze und Controlle von oben bekommt , vortreffli ch, 
im Accisc Departem ent aber , überhaupt, sowohl als in Rücksicht auf die 
Fabriqucn , uns nicht zuträglich sey, wenn er auch über seine natürliche 
Verbindungen mit Hannover und über die in seiner E rziehm1g liegenden 
aristokratischen Grundsätze, welche auch nicht ins Accise Departement 
gehören , H err würde. 

B esonders hat mir h eute d er H err v. Beyer 1) Eröffnung hierüber ge
macht und mir erklärt, dass er es für ein Unglück halten würde, wenn 
diese Pai·tie d em H errn vom St ein anvertraut würde. Er selbst rechnet , 
wie er mir sagt , b ey seinen Jahren auf nichts für sich, er kennt aber die 
Partie gewiss durch und durch und kennt auch den H errn vom Stein . 
Er besonders hat es mir zur Pflicht gemacht, diese Gesinnungen Euer 
Hochwohlgebohren zu schreiben und dieselben zum allgemeinen Wohl 
dringend zu bitten, seine Wahl zu verhüten .... 

1 ) Acltcstcr Geh. Finanzrat im Accisc- und Zoll-Dcp nrtcmcnt. 
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Denkschrift Steins Münst er , 22. Oktober 1804 
Geh. Stnutsurchiv llcrlin. Rcp. 70. Münster Cup. II. Scct. X X XV. Nr. 4, Vol. J, Abschrift 

Ausführliche D enkschrift über den A usbau der Universität l\1iinster. Die finanzielle 
Basis . Gründu11g u11d erste E 111w icklu11g der Universität. Halbe Ma ssnahme11 
Fiirstc11bergs . U 11vollstiiruligkeit und 111a11gclhafte B esetzung des L ehrlcörpers. 
Die ausschliessliche B erufu11g katholischer Theologen und Larulcslci11der }ur die 
philosophischen L ehrstühle beeinträchtigt den Geist der freien Forschung und die Ent
wicklirng der Univcrsitiit. Systematische Vorschliige zu ihrem A usbau. B esetzung 
der L ehrstühle, Einrichtung von l11stit.ute1t. D ie Geldmittel sollen auf den Meliorations
fond übernommen werden. „ Warum sollte die Melioratiort der me11sclilic11e11 B egriffe, 
die Verdriingimg des A berglaubens .. . nicht auch einen Platz auf j enem Etat 
finden, wo TVegebau, Wasserbau, spanische Schaafböc1w usw. stehen." - Vorschläge 
zur Ausgestaltu11g der U11iversitätsverfassu11g. 

Ew. Königl. Majestät haben mich durch das seitwärts bemerkte aller
gnädigst e Rescript aufgefordert, nach erfolgt er Aufnahme des Münst er
sch en und Paderbornschen Studienfonds einen generellen Studien Plan 
zu entwerfen. 
Obgleich die Aufnahme dieser Studienfonds durch den Krieges und 
Domainen R ath von Teughem wegen seiner sonstigen Geschäfte d er 
Domainen V eranschlagungcn nicht hat vorgenommen werden können , so 
lässt sich doch der Best and des Vermögens vennit1:cls R echnungs Auszügen 
und Durchschnitten aproximatisch und wegen der bish erigen fehlerhaften 
Verwaltung mit der Erwartung eines fortdauernden Ertrages b estimmen. 
Die Anlagen enthalten diese R echnungs E:>..."tract e, hiernach b eträgt. 

Einnahme Ausgabe 
1. Das Vermögen des Gyronasii Paulini 

zu Münst er 16 547 rth. 13 747 rth. 
2. Das V crmögen d er hiesigen Universität 10 020 „ 8 820 „ 
3. Die den hiesigen Professoren ZU Th eil 

geworden en Pracb cnden 
a) Professor Borgma1m 1) als 

Canonicus im Capitcl Set. 
· Ludgeri 264 rth. 

b) Professor Kist emaker 2 ) als 
Canonicus in St. Maurit z 952 „ 

e) Professor Brockmann 3) als 
D echant des Capitcl St. 
Martini 301 „ 1 517 „ 

Latus 28 084 rth. 22 567 rth. 

1 ) Jos. Borgmanu, Professor der Theologie. Moralist. S. S. 531. 
2) Joh.1-Iyacinth Kistemaker (1754--1834), seit 1786 Professor für nlte Sprachen in Münst er, 
seit 17 95 ausser<lem Professor für biblische Exegese, seit 1799 Canonicus am Stift St. 
Mauritz, Verfasser verschiedener Lehrbücher und theologischer Abhandlungen. 
3) H einr. Brockmnnn (1767- 1837) seit 1800 Professor der Moral theologie in Münst er, 
seit 1803 ausserdem Professor der Pastoraltheologie. 
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Transport 
d) die anheim gefallene Prac

bcnden d er Professoren 
Alllersl) u . Stcinert2) • • 611 rth. 

c) Professor Gerz 3 ) als Vi-
carius zu St . Andreas . . 290 „ 

4„ Das Vermögen d es Universitäts Hauses 

Einnahme 
28 084 rth. 

901 rth. 
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Ausgabe 
22 567 rth. 

zu Paderborn . . . . . . . . . . . 9 850 rth. 9 600 rth. 
5. Das Vermögen der Herrschafr Bucr en 14 680 rth. 14 480 rth. 

~--------------
Summa 53 515 rth. 46 64 7 rth. 

Von den hiesigen Gymnasienfonds kann als zur Univcrsitüt vcn vcndbar 
nur gerechnet werden 
1) was die Professoren der Theologie und Philosophie an Gehalt und 
Emolumcnten daraus erhalten ; 
2) d er sich bildende Ueberschuss d er Einnahme über die Ausgabe. 
B ei den Ausgaben sind aber noch ansehnliche Ersparungen anwendbar, 
wie sich au s folgenden allerunterth. Bemerkungen cr gicbt. 
I. Bei dem Paulinisch cn Gymnasicnfond: 
l. Die Pensionen d er Ex J esuiten werden nach d em nicht m ehr 
entfernt seyn könnenden Abgange aufhören und erspart werden 1 140 rth. 
2. Die P etri oder Universitäts Kirche ist keine Pfarrkirche, 
es werden nur Andachten darin gehalten , welche man ohne 
Bedenken n ach dem Dome v erlegen und durch die dort ohnehin 
anzust ellende Pfarrer , Geistlichkeit verrich ten lassen kann. 
Hierdurch würden er part werden . . . . . . . . . . 638 rth. 
3. Die den Professoren d er Theologie und Philosophie zu-
gelegten Kost gcldcr und Emolumcntc ad . . . . . . . 2 060 rth. 
sind würkl. Beiträge d es Gymnasicnfonds zur Universität. 
II. Bei dem Mün tcrischcn Univcr itätsfond 
l. Nach d em Abgange der P ensionairs fallen zurück 299 rtb. 
2. Bei R cgulirun g d es Pfarrgottesdienst es wird <las Kirchspiel 
Ucbcrwasscr in zwei Pfarren vcrtheilt, und m an kann die 
ganze Kirchenanstalt auf den zur Fundirung der Provinzen 
bestimmten Fond d er Collcgiat Stiflcr übert ragen , wodurch 
erspart werden: 

Tit. VII d es Rechnungs E ::..'1.ract s 710 : 14· 
XI „ „ „ 477 : - : 2 
XIII „ „ 788 : 6 : 9 l 975 rth. 

1 ) Franz Albers, Professoi: der Pastornltheologie, Vorgänger Brockmnnns. 
2 ) Jos. Steincrt, Professor der Phjlologic, Canonicus nm Stift St. Martin. 
3) Wilh. Gcrz, Professor der Mathematik. 
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3. Aus dem Universitäts Fond werden nach Tit. II d es Ex-
trakts würklich für die Univer sität verwandt . . . 
III. Universität zu Paderbbrn. 

Das Vermögen derselben ist gering, wenn man den Beitrag der 
Herrschaft Bucrcn mit . . . . . . . . . . 1700 rth. 
und die Kostgelder des Seminarien Fonds mit . 2150 rth. 

also 3850 rth, 
abrechnet, so bleibt eine Brutto Einnahme von 6000 rth. übrig. 
Dies wird aber vollkommen zu einem guten Gymnasio hin
reichen, wozu die Universität zu Paderborn nach den An
trägen der Commissaricn, welche die Erziehungs Anstalten im 
Paderbornschen untersucht haben, bestimmt ist. Der Haushalt 
des Seminarii muss aber von dem des Gymnasii getrennt 
werden und j edes sein separirtcs Local haben. 
IV. Die Herrschaft Bucrcn hat einen Brutto Ertrag von 
14 680 rthlr. Diese werden nach dem alleruntcrth. beigelegten 
Aufsatze des geistlichen Raths Schmedding grösst cnthcils zu 
wohlthätigcn Zwecken verwandt, zur Unterstützung d es 
J esuiten Collcgio zu Paderborn, d es Scminarii cpiscopalis 
daselbst, alter ausgedienter oder kranker Pfarrer , zur Besse
rung d er eines Acrgcrnisscs wegen von ihrem Post en ent
fernten Geistlichen und besonder s in den letztern Jahren zur 
Unterstützng Französischer Emigranten und der 'Trappist en. 
Man kann durch Einführung der von d em p. Schmedding vor
geschlagenen Abänderungen der bisherigen Verwendungsart 

4 033 rth. 

einen Uebcrschuss von . . . . . . . . . . . . . . . . 9 000 rth. 
erhalten , welcher zum Universitätsfond gezogen werden kann. 
V. Das Vermögen d er Universität zu Duisburg beträgt . . 6 157 rth. 
VI. Durch die Aufhebung der Emmcrichcr und die Verwand-
lung der dortigen theologischen Facultät in ein Gymnasium 
wird man eine Ersparung machen v. ppter. . . . . . . . 2 000 rth. 
Das ganze Vermögen des für die Universität Münst er verwend-
baren Studienfonds betrüge demnach 27 302 rth. 
d er unten angenommene Bedarf ist . . . . . . . . . . . 35 180 rth. 
E s wäre also eine Minder Einnahme von . . . . . . . . . 7 878 rth. 

die sich clurch bessere Benutzung des Studien Vermögens und durch Ueber
wcisung einiger Pracb cnden aus denen wenig nützlichen Collcgiatstiftern 
zu Soest , Rees, Emmerich heben liesse, und diese Summe ist als dasj enige 
Vermögen anzusehen , welches für die hiesige Universität verwandt 
werden kann. Man kann j edoch nicht gleich auf den vollen Ertrag dieser 
Quellen der Einnahme r echnen oder wenigere Zeit erfordernde Abände
rungen voraussetzen, indessen wird man doch gleich über folgende Ein
nahmen disponiren können. 
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1. U eber die Ueberschüssc des Gymnasien fonds 
2. „ „ „ der Universität . . 
3. Ertrag der Universität Duisburg, wovon ppter 
ganz n eu e Bestimmungen erhalten kö1men 
4. Von der H errschaft E u eren . . . . . . . . . 
5. Anheim gefallen e Praebendcn der Professoren AJbcrs und 
Steinert. Erst erer hatte als Dechant im Capitel 
St. Ludgeri 4·58 rth. 
letzterer 153 rth. 

Summa 611 rth. 

da aber noch Nachjahre und andere Betrachtungen 
eintreten, so habe ich dieses nur ante lineam notirt. 
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2 800 rth. 
l 200 rth. 
2 800 rth. 

5 300 rth. 

Summa 12 100 rth . 

Ich erlaube mir nunmehr: 

I . den Zustand d er hiesigen Universität kurz zu b eschreiben. 
II. Grundsätze zur Verbesserung derselben anzugeben , 

III. die zu errichtenden Lehrstühle vorzuschlagen, 
I V. eine Charakteri t ik d er Professoren zu geb en, 
V, die Besetzung d er Lehrstühle und 

VI. die einzuricht enden öffentlichen wissenschaftlichen Anst alten aller
unterth. in Vorschlag zu bringen, 

VII. den Geldbedarf für die Lehrstühle und die öffentlichen wissen 

sch af-tlichen Anstalten zu specificiren und 

VIII. die künftige V crfassung der Universität allcrgchorsamst vorzu
schlagen. 

I. Z u s t a n d d e r h i e s i g c n U n i v e r s i t ä t. 

Die erst e Kaiserlich e Errichtungsurkundc der hiesigen Universität ist vom 

Kaiser Ferdinand dem Zweiten , vom Jahre 1631, sie wurde aber nicht zur 

Vollziehung gebracht, und erst in der letzten Hälfte <lcs vorigen J ahr

hundert kam die c Lehranstalt unter dem Churfürst cn Max imilian Friedrich 

und durch die Bemühungen seines Mini t cr . von F ürst enberg zu Stande. 

Das adlichc Nom1cn Kloster Ucberwasscr ·wurde vom Pabst e Clcmcns X IV. 

auf Ansuchen d es Churfürst cn durch eine im Jahre 1773 ergangen e Bulle 

a ufgeh oben und das nach Abzug der pfarrgott csdienstli ch cn und Kirch cn 

bcdürfoissc übrig bleibende V crmögcn d er n euen Un ivcrsitüt übcr

wic cn, für welche Kaiser Joseph II. den 8ten October 1773 ein e neue 

Errichtungsurkundc crthciltc. Die Errich tung selbst erfolgt e erst im 

J ahre 1775, indem einige jurist ische und m edicinischc Lehrstühle besetzt 

wurden , und im Jahre 1780 bestimmte ein R escript d . d . Bonn den 

29tcn März 1780 den Minister von Fürstenberg zum Vicekanzlcr und die 

Bildung der Facultätcn. 
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Da das Vermögen des Klost ers Ueberwasser an und für sich geringe und 
mit kirchlichen Ausgaben und P ensionen sehr belast et war, so hatte man 
gleich anfänglich die Absicht, das Kloster Cappenberg aufzuheben, hierzu 
stimmte Churmainz als Metropolitan d en 21. May 1770 bey und König 
Friedrich d er Grosse versprach unterm 17. April 1772 dem Churfürsten 
Maximilian Friedrich die ansehnlichen Cappenbergschen in der Grafschaft 
Mark belegenen Besitzungen der zu errichtenden Universität zu über
lassen. Als zu gleicher Zeit die Aufhebung des J esuitenordens erfolgte 
und das Vermögen der beiden Jesuiten Häuser zu Münst er und Geist 
dem Gymnasio Paulino zu Münster überwiesen wurde, fundirte man die 
philosophische Facultät, insbesondere die Lehrstühle der Mathematik und 
Physik auf den Gymnasium Fond, so wie man die verschiedenen Lehrer 
d er theologischen und philosophischen Fakultät mit Praebendcn in Collcgiat 
Stiften und mit Vikarien versah. 
Einen Theil des Gymnasien Gebäudes r ichtete man zum Gebrauch der 

1 Universität ein. Vergleicht man die hiesige Universität mit andern 
gleichartigen Anstalten, so ist es einleuchtend, dass sie sich in einem höchst 
hänkclnden Zustande befindet. Die Anlage enthält einen vergleichenden 
Lections Catalog der Universitäten Münster , Halle, Dorpat, \Vürzburg 
und ist auffa llend, wie sehr die Parallelen zum Nachtheile d er Ersteren 
in Rücksicht auf Vollständigkeit des Vortrags d er Disciplinen und auf 
Thätigkeit uncl den Ruf der Lehrer ausfällt. Auch sind die wissenschaft
lichen Anstalten äusscrst unvollkommen, die Bibliothek veraltcrt, das 
anatomische Theater ohne Cadavcr, ohne gute Präparate und in einem 
dunklen Gebäude, Clinicu m, Accouchir Anstalt, mineralisch es und zoolo
gisch es Cabinet, Observatorium und botanischer Garten fehlten ganz, und 
für d en letzteren ist erst seit diesem Jahre gesorgt. Die Universität hatte 
auch keine Statuten, keine akademischen, die Pflichten und eigen
thümlichcn V crhältnissc der Studirenden bestimmenden Gesetze, keine 
richterliche und policeyliche Gew·alt, keine W ohlthätigkeitsanstaltcn für 
Studirendc und Profos. oren, und es ist unbegreiflich, was ihren er tcn 
Stifter verhindert hat, dieser Lehranstalt, ohnerachtet er ihr seit 24· Jahren 
vorstand, nur die bei allen Akademien herkömmliche Verfassung zu geben 
und sie mit d em ansehnlichen V er mögen des Klosters Cappcnberg zu be
reichern. E s blieb alles Stückwerk, und hiezu kam noch die falsche Maxime 

1 
1. die philosophische Facultät hauptsächlich mit jungen Geistlichen, 
die als Lehrer im Gymnasium gestanden hatten, zu b esetzen und 
2. die Anstellung auswärtiger Gelehrten möglichst zu vermeiden und sich 
auf Münsterländcr einzuschränken. 
Eine nothwendige Folge der Anwendung dieser Grundsätze war Lähmung 
d es philosophischen liberalen Geistes der Untersuchung durch die Theologie 
des Catholizism und des Priesterthums und Besetzung der Lehrstellen 
mit einer Menge mittclmässiger Subjccte, denen Protection, Ncpotism, 
Frömmeley den Weg dazu eröffneten. Aus diesen Gründen lässt es sich 
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leicht erklären, warum die hiesigen Lehranstalten solche kümmerlichen 
Resultate geben, da sie selbst in der ersten Einrichtung unvollkommen 
waren und ihre Impulsion von einem verengten Geist e erhielten, der den 
frcyen Gang des menschlichen Wissens lähmte. Man hatte um so mehr 
Veranlassung, fremde Gelehrte auf die neue Universität zu berufen, d a 
man die durch eine Menge geistlicher V crsorgungsanst altcn genährte 
Schwerfälligkeit des Münstcrländers zu überwinden hatte. 
Die Anlage st ellt den theologischen Cursum, dessen schleppenden Gang 
und seine Einseitigkeit d ar. 
Der Unterricht in der Hechtsgelehrsamkeit leidet sehr durch die Anstellung 
d er Professoren Sprickmann, Meyer , Ludorf als Hegierungsräthe 1) und da
durch , d ass d er Professor W aldcck 2) einen Leinenhandcl treibt, welches ihm 
bei Verlust seines Lehrstuhles untersagt werden müsst e. 

II. G r u n d s ä t z c , w c 1 c h c b c i b e s s c r e r E i n r i c h t u n g 
d e r h i e s i g c n U n i v e r s i t ä t a n z u w c n d e n s i n d. 

Soll also Münst er eine vollständige Universität werden , so muss man 
1. den bisherigen illiberalen Maximen, nach welchen diese Lehranstalt 
verwaltet wurde, entsagen, 
2. die fehlenden Lehrstühle errichten und sie mit Männern von littcra
rischem Hufe und clidactischen Talenten besetzen, 

3. die vorhandenen Unterrichts Anstalten vcrvollkommcn, die fehlenden 
bilden und 
4. der Universität Statuten, akademische Gesetze crtheilen und ihr die 
nothwcndigst cn Wohlthütigkeit sanstaltcn verschaffen. 

Man wird also in Zukunft die Professoren der philosophischen Facultät 
nicht ausschliessend aus den Theologen und Lehrern d es Gymnasiums 
wählen, sich nicht auf Münst crländer allein einschränken , sondern auf alle 
Gelehrte Deutschlan d s Hücksicht nehmen, die sich einem gewissen Zweige 
der Wissen schaften mit Erfolge gewidmet haben. 

III. E r r i e h t u n g d e r L c h r s t ü h 1 e m i t R ü c k s i c h t a u f 
d i e c i n z e 1 n c n Z w e i g e d e r W i s s e n s c h a f t e n. 

Die L ehrstühle wfu·den , mit Rücksicht auf die einzelnen Zweige <ler 
Wissenschaften , folgende scm: 

A. Theologie. 
1. Ein Lehrstulil für Dogmatik und Encyclopädie der theologischen 
\Vissenschaftcn , 
2. für praktische Theologie, christliche Moral, Pastorat Anweisung, 
Homiletik, Liturgik u. s. w., 
3. für Exegese, 
1) S. S. 531, A. 5 und 532, A. 2. 2) S. S. 532, A. 3. 

34 
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4·. für Kirchengeschichte, Geschichte der Dogmen und der kirchlichen 
V crfassung. 
Die Leitung des Unterrichts im Seminarium würde der theologischen 
F acultät zu überlassen sein. 

B. Jurisprudenz. 

1. und 2. Zwey Lehrstühle für Encyclopädie, Rechtsgeschichte, Institu
tionen , Pandekten , 
3. einer für Staats und Völkerrecht, deutsches Staats Recht, Lehn Recht. 
4 . Einen für d eutsches R echt, Landrecht, pro casuale practicum. 
5. Jus canonicum, Criminal Recht, Natur Recht. 

C. Lehrstühle d er m edizinischen Facultät. 

1. Für die Physiologie, 
2. Anatomie, Entbindungs Kunst , 
3. und 4·. für Pathologie, Semiotik , Therapie, 
5. Materia mcdica, Pharmacie, 
6. Chirurgie, 
7. Thicrarznei Kunst . 

D. Philosophische Facultät. 

a) philosophische Classe. 

1. Geschichte der Philosophie und d er neuen Syst eme, Naturrecht, Moral. 
2. Logik Metaphysik. 
3. Acsthctik und Beredsamkeit. 

b) Mathematische Classe. 
1. R eine Mathematik. 
2. Angewandte Mathematik. 

c) Natur Geschichte. 
1. Physik 
2. Chemie 
3. Allgemeine Naturgeschichte, Zoologie. 
4. Botanik. 

E. Lehrstühle für Staat s und Camcral Wissenschaften. 

1. Staat swirtschaft, P olizey, Camcral und Finanz Wissenschaft. 
2. Oekonomic, Handwerkskund e, - vorläufig könnte der Professor der 
Botanik Oekonomic, und d er d er Chemie die Technologie belesen. 

F . Lehrstühle für Geschichte und Geographie . 

1. Universal Geschichte, Staaten geschichte. 
2. Geographie, Statistik, Reichsgeschichte liest d er Professor des deutschen 
Staat srechts. 
Numismatik, Diplomatik wird privatissime gelesen. 
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G. Philologie. 

2. Griechische, Lateinische Littcrat ur. 
3. Deutscher Styl , Littcrar Geschichte. 
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Die Anzahl d er Lehrer wäre also 29 und würden die einzelnen wissen
schaftlichen Zweige zwar unter sie facultätwcise vcrthcilt, jedoch jedem 
frei gelassen , sich zu b estimmen , welche einzelne Zweige der H aupt
wissenschaft und nach welchem Leitfaden er sie vortragen will. 

Bei der Beset zung der Lehrstühle wird auf die in Duisburg und Münst er 
vorhandenen öffentlichen Lehrer Rücksicht genommen werden und ohn
gcfähr folgende V crtheilung statt haben müssen. 

IV. Charakt e ri s tik d e r Profess or e n und V c rthe ilun g d e r 
Profess or e n d e r hi es ige n und d e r Dui s bur ge r Unive r s ität 

A. Theologen. 

1. Der Lehrer der Dogmatik, Forckenbcck1 ) , ist ein stumpfer ganz unbrauch
barer Mann. Sei.ne Stelle müsst e anders besetzt und er init einer P ension 
entlassen werden . 

Der Lehrer der Moral , Borgmann, würde für das erst e, bis man ihn init 
einer Pfarre versorgt hätte, beizubehalten sein. 

2. d er Lehrer der praktischen Theologie, Brockmann, muss bei der bevor
st ehenden Einrichtung des Pfarrwesens in St. Martini Kirchspiel hicselbst 
sich seinem Pfarrdienst e unterziehen , seine Stelle wird eröffnet und könnte 
init dem Subregen s des hiesigen Seminarii Mclcher s2) besetzt werden. 

3. Der Lehrer für E xegese, Kist emaker, b esitzt viele Kenntnisse d er 
gelehrten Sprachen , es fohlt ihm aber die der alten , n emlich der orienta
lischen. 

4„ Der Lehrer der Kirchen geschichte Büntgen s 3 ) ist ganz unbrauchbar und 
wird die St elle mit einem anderen Gelehrten besetzt, er aber pensionirct 
werden müssen. 

B. R echts Gelehrte. 

Der hiesige Professor in Institutionen und Pandekten N ackc 4) ist gar nicht 
m ehr zu rechnen. Hingegen sind der R cgieruugsrath Meyer 5) u nd der 

l) Jos. F orckcnl>cck. 
2) Franz Arnold Mclchers (1765- 1851), seit 1795 Subregens des Pr iesterseminars, 1802 
Canonicus am Dom, 1837 Weihbischof von Münster. 
S) Nik. Büntgens, Canoujcus. ') Albert Hcinr. Nucke, 
G) Christof Meyer, Mitglied des R egierungs- und Hofrats, P andektist. 

34* 
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Lehrer d es deutschen Staatsrechts, Sprickmann 1 ), sehr verdienstvolle 
Gelehrte, beide sind nur durch ihr Dicnstverh~iltniss als R cgicrungsräthe 
zu sehr zerstreuet und von fortschreitenden literarischen Arbeiten ab
gehalten. Man müsste d aher diese Verhältnisse aufheben, worauf auch 
d er R cgicrlll1gsrat h Sprickmann in der Anlage anträgt. 
Den Professor Lüdcrs 2) wird man mit Entschädiglll1g ganz entlassen 
können , dem Professor Waldeck 3) aber zur unerlässlichen Bedingung 
m achen müssen , entweder seinen Linnenhandel niederzulegen oder 
seinen Lehrstuhl zu verlassen . - Der bei dem Kammer Collegio angest ellte 
Geistl. Rath Schmcdding4 ) ist ein sehr heller ausgebildet er Kopf und ein 
Mann von äusserst liberalen Gesinnungen, wie Ew. K . M. aus seinen 
Arbeiten bekannt ist. - Cordes 0) ist sehr gewöhnlich und veraltet. 

C. Aerzte. 
Der Lehrer d er Pathologie Druffel 6) schreitet mit seinem Zeitalter nicht 
fort und hat einen sehr verworren en Vortrag. Lüder s 7) ist ein geschickter 
Anatom und Aeeouchcur - Friese B) ein guter Operat eur - Boddc 9 ) 

ein sehr guter Chemiker und Wcrneking1°) ein fleissiger Botaniker. 
Landgräber 11) , ein sehätzbare1· junger Gelehrter, ist zum Arzt für das 
Irrenhaus in Marienfclde bestimmt. 

D . Lehrer der Philosophie. 
Ueb erwasser 12) ist als polular er Philosoph durch verschiedene Schriften 
1 ) Anton M atthias Sprickm ann, Professor der deutsch en R eich sgeschichte, des deut
sch en Staa t srechts und des Lch cnsr cchts, ebenfalls Mitglied des R egierungs· und H of
rats (t 1833). Eine ausscrordcntlich vielseitig begabte Persönlichkeit, der in seiner Jugend 
d em Sturm und Drang u nd dem Göttinger Hain u ah cstand und selbst als Dichter h ervor · 
getreten ist , eh e er 1778 die Professur in Münst er übernahm. Befreundet mit Möscrs 
T ochter, spiitc rhin mi t .Ann ette von Droste-Hülshoff, seit 1803 von Stein in die preus
sische Vcrwalttrng gezogen, lß1'1. Professor in Breslau , lßl7 unter Schmcddings Mit
wirktmg als N achfolger E ichhorns nach B erlin berufen. 
2 ) ] .udorf (Professor für deutsches R echt) ? 
3 ) J. H einr. \V nldeck, Professor des Criminal- und N aturrechts. Der Vater des b ek annten 
demokratisch en P olitikers. 
4 ) J oh. Hcinr. Schmedding (17H - lß4.6), ursp1·ünglich Theologe, seit 1800 Professor 
der R echte in Münster , v on Stein als Kriegs- und Domiinenrat in die münst erscb c K ammer 
b eru fen, wurde 1809 Staatsra t in d er Sectiou für Cultus und Unterricht, nachher im 
Min ist erium für geis tlich e und Unterrichtsangelegenheiten. Scluncdding war wie Sprick
mann einer d er wenigen Münst eraner, die sich mit der n euen H errschaft aussöhnten und 
i nnerlich dem prcussiscb cn Staat gewonnen wurden. 
fi ) Ad. Cordes, P rofessor des IG rcheurcchts. 6) F r. Fcrd. Druffcl. 
7) B cru. Lüders, Professor der Auatomie, Chirurgie und Geburtshilfe. 
R) Conrad Fries, Prosector und Chirnrg. ") B ern. Bodde. 
10) F ran z \Vernclcinlc, .Arzt und Botaniker (gest. 1839). 11 ) Nicht ennittelt. 
1 2) Ferdinand Ueberwasser (1752- 1812), seit 1783 Professor der Logik und Metaphysik iu 
Münster. Von seinen Schr iften erschien vor 1804 : „.Auweisungcn zum r cgclnü\ssigen Studium 
der emp irisch en Psychologie" (1787 und 1794). „Ucb er Vernunft, V cmunftbcgriffc und den 
Begriff der Gottheit insbesondere" (1799). - „Ueber das Bcgchruugsvermügcn" (1800). 
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bekannt. - Gerz ist ein vorzüglicher Mathematiker - Schlüter 1) hat mit 
Sprachkenntniss und Geschmack die Fragmente des Sallust nach des 
Brosses bearbeitet. Roling2 ) ist ein junger Mann, der erst bekannt werden 
muss. - Steinert, Professor der Philologie, ist kürzlich gestorben. 
Mit Beziehung auf diese Charakteristik und mit Rücksicht auf die Anst el
lung der Professoren zu Duisburg können die Lehrstühle auf folgende Art 
besetzet werden. 

V. B c s c t zu n g d c r Lehr St ü h 1 e. 

A. Theologische Faeultät. 
Die Lehrstühle der Dogmatik, der praktischen Theologie und d er Kirchen
geschichte müsst en mit ander en Subject en besetzt und hierzu katholische 
Geistliche von gemässigten und liberalen, aber auch von aller über
triebenen Neologie entfernten Grundsätzen gcwählet werden. Das Resul
tat der bisherigen Nachfragen ergeben die allerunth. beigelegten Schreiben 
zweier ausgezeichnet en katholischen Gottesgelehrten, d es geistlichen 
Raths Vredc und d es Priors Hoogen. 

B. Juristische Facultät. 
Für den erst en Lehrstuhl müsst e statt des unbrauchbaren Professors 
Nacke ein anderer herberufen werden. Vielleicht könnte m an sich für das 
erst e mit dem Professor Kraft 3) aus Duisburg behelfen. Der Regierungs 
Rath Meyer würde aber seine Stelle als Regierung ·rath niederlegen und 
für den Verlust seines Gehalts ad 800 rth. entschädigt werden müssen, 
um sich alsdann dem wissenschaftlichen Fache zu widmen. Der Vortrag 
des deutschen Staatsrechts, Lebnrcchts, d es allgemeinen Staats und 
Völkerrechts kann d em sehr schätzbaren R egicrungsrathc Sprickmann 
anvertraut werden, der gleichfalls die R egierungs Raths Stelle gegen 
Entschädigung niederzulegen haben wird. Der Lehrstuhl des deutschen 
Rechts, Landrechts u. s. w. würde mit einem neuen Lehrer, allenfalls 
mit dem Professor Bicrdcmann 4) aus Duisburg besetzt. Den 5 tcn Lehr
stuhl des Kirchenrechts, das durch die Saecularisation und die Bestim
mungen des Landrechts sehr an seinem Interesse verlohren hat, würde d er 
Rath Schmedding noch ferner bcyhchalten, wogegen das Criminalrccht 
von H. Bierdcmann noch vorgetragen werden müsste. 

C. Mcdicinischc Facuhät. 
Den ersten Lehrstuhl würde der Professor Günther 6) aus Duisburg erhalten, 
den zweiten der Anatomie der hiesige Professor Lüders, den 3. und 4 . die 
Professoren Druffcl und Carstanjen o) . 

1) Nicht ermittelt. 2) H einr. Roling, Lehrer der Geschichte am Paulinisehcu Gymnasium. 
3) und 4) Nichts Weiteres ermittelt. 
~) Dnnicl Erhard Giiuthr r (1752- 1834), der bedeutendste und beliebtest e medizinische 
Lehrer au der Duisburger Univcrsitlit. 6) Professor an der Universitiit Duisburg. 
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Den fünf-ten Lehrstuhl kann für das erste der Professor Bodde und Car
stan j en versehen, indem dieser Materia medica, jener Pharmacie lesen 
würde, indem doch bei der er st en Einrichtung der Universität durch 
Pensionierung u. s. w. mehrere ausserordcntliche, wenngleich vorüber
gehende Ausgaben entstehen. Den chirurgischen Unterricht giebt der 
hiesige Professor Fries. 
Die Thier Arznei Schule ·würde an die Stelle des Professors Fehr1 ) einen 
andern Lehrer erhalten, oder jenem wenigst ens der Professor Gotthard 2 ) 

aus Erfurt beigeordnet werden müssen und die brauchbaren veterinä
rischen Präparate von d em Fehr angekauft. 

D. Philosophische Facultät. 
a) philosophische Classe. 

Den ersten Lehrstuhl d er Geschichte der Philosophie, der neuen Systeme 
u. s. w. erhielte der Professor Blessing 3) aus Duisburg, der durch seine die 
Geschichte der Philosophie betreffenden Schrif-ten bekannt ist. 
Den Lehrstuhl der Logik und Metaphysik der hiesige Professor Ueber
wasser. 
Der Aesthetik und Beredsamkeit Professor Moeller, 4) vorausgesetzt dass 
die in Ansehung seiner gemachten Vorschläge allergnädigst genehmigt 
werden. 

b) Mathematische Classe. 

Die reine und höhere Mathematik würde der hiesige Professor Gerz vor
tragen, der Lehrstuhl d er angewandten Mathematik müsst e mit einem 
auswärtigen Gelehrten besetzt werden. 

c) Natur Geschichte. 

Die hiesigen Professoren d er Physik Roling, der Chemie Bodde und d er 
Botanik W crneking würden beibehalten zum Vortrage der allgemeinen 
Naturgeschichte, Zoologie und Mineralogie, Professor Link 6) aus Rostock 
oder Fabricius 6) aus Kiel herb erufcn. 

E. Staats und Cameral Wissenschaften. 

Staatswirthschaft, Polizey Cameral und Finanzwissenschaft könnte der 
b ei dem Carolino in Braunschweig angest ellte als Schriftst eller bekannte 
1 ) J os. Fehr. 
2) Jos. Christ. Gotthard ("! lßl3), Professor der Polizei- und Cameralwissensehaften nn 
der Universität Erfurt, Verfasser verschiedener Arbeiten über Ackerbau und Tierzucht. 
3) Friedr. Victor Plcssing (1749- 1806), eine Sturm- und Drang-Natur, Schü.lcr Kants, 
der n ach b ewegter Jugend 1788 Professor der Philosophie in Duisburg geworden war. 
4 ) A. \V. P. Moeller, Professor in Duisburg, der Schwager Krummach ers (s. nilehste 
Seite, Anm. 5). 
5 ) Heinr. Fricdr. Link (1767-1851) bedeutender und vielseitiger Naturforscher, 1792- 1811 
Professor der Naturgeschichte in Rostock, 1811 nach Bresla u, lßlS nach Berlin berufen. 
6

) J oh. Christ. Fahricius, Entomologe (l 743- lß08), Schiilcr Linncs, 1775 Professor der 
Oekonomie, Camcrnlwisscnschaftcn und N aturwisscnschaftcn in Kiel. V erfasste u. a. eine 
Schrift über die Volksvermehrung in Dänemark. 
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Professor Lüdcr s1 ) lesen oder , im Fall dieser zu kommen nicht geneigt ist, 
d er Professor Schram 2) aus Düsseldorf, V crfasscr eines V crsuchs über die 
öffentlich en Anst alten zur Bildung d er Jugend u. s. w. Bis dahin dass 
man eine andere Einrichtung trifft, kann d er Professor W crncking Ocko
nomic, d er Professor Boddc T echnologie lesen . 

F. Geschichte und Geographie. 
Zu dem Lehrstuhle der Geschichte und dem der Geographie und Statistik 
würden auswärtige Gelehrte zu berufen sein. Vielleicht lässt sich d er 
Professor Eichhorn 3) geneigt finden. 
R eichsgeschichte lehrt der Professor d es deutschen Staats R echts. Numis
matik, Diplomatik wird privatissime gelesen . 

G. Philologie. 
Die orientalischen Sprachen lehrt Professor Grimm 4} aus Duisburg, d er 
zugleich Bibliothekar ist , die griechische und lateinische Lit t eratur, 
d eutschen St yl , Lit t crar Geschichte die Professoren Krummacher 5) aus 
Duisburg und Schlütcr hicsclbst. 

VI. Einz u ri e h t e nd c öff c n t li e h c wi sse n s eh a ft li c h c A n stalt c n. 
Für das dauernde Wohl d er Universitäten sind die öffentlich en wissen
schaftlichen Anstalten von eben so grosscr Wicht igkeit, als die Auswahl 
der Lehrer und Bildung d er Lehrstühle selbst, mit Rücksicht auf den 
Umfang d er Wissensch aften . Die hiesige Bibliothek best eht ursprünglich 
aus der Bibliothek des aufgehobenen J esuiten Collegii, aus d er d es ge· 
heimen Raths Tant plueur, hauptsächlich publizist ischen Inhalts, un d d en 
ihr nunmehr einzuverleibenden Bibliotheken von Duisburg und den 
saecularisirten Klöstern. Sie besitzet sehr viele schätzbare ältere Werke, 
wird aber noch eine augenblicklich ausserordcnt liche Geldverwendung 
erfordern , um die vorzüglichsten n eueren W erke anzuschaffen. Zu dem 
erst en Bibliothekar bringe ich den Professor Grimm, zum zweiten den 

1) Aug. Ferdinand Lucdcr (1760- 1819), seit 1786 Professor der Geschich te am Carolinum 
in Braunschweig, spiiter Professor der Philosophie in Göttingen. E r veröffentlich t e in 
diesen J nhren das „R epositorium für Geschich te, Staa tskunde und Politik" , sowie sein 
grosses " 7erk „Uebcr Nationalindustrie und Staatswirtscha ft" (1800- 1804), in dem er 
die Anschauungen von A. Smith vertrat. ~) Nich t ermittelt. 
3 ) J oh . Gottfried E ichhorn (1752- 1827), eigentlich Orientalist und Bibelkritiker, der 
aber ausserdcm als Historiker und Li teraturhistoriker bekannt geworden ist. 1775 bis 
1788 Professor der alten Sprachen in J ena, dann in Gött ingen. Er schrieb 1797 eine 
Geschichte der französisch en R evolut ion, 1799 eine allgemeine Geschichte der K ultur 
und Literatur des neueren E uropa. 
4) H einrich Adolf Grimm, P rofessor der Theologie un d der orien talischen Sprachen in 
Duisburg. Bedeutender Orientalist ( t 1813). 
S) Fricdr. Ad. Krnmmachcr (l 767- 181t5), bekannt nls P arnbcldichtcr , 1800 P rofessor 
der Theologie, der ß ercdsnmkcit und des deutschen Stils in D uisburg, ein posit iver 
Theologe, der von Herder beeinflusst gegen die rationalist ische Theologie St ellung nahm. 
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als Bibliograph bekannten P1·cdiger Fuhrmann1) zu Mark bei Hamm allcr
unterthänigst in Vorschlag. Der sogenannte Professor Schm.idt2), welcher 
sich einzudrängen sucht, ist ein seichtes Subject und kann höchstens 
erforderlichen Falls als Custos oder Amanuen sis angest ellt werden. 
Ein Mineralien Cabinet fehlt ganz. Das sehr schätzbare Kabinet d es als 
Mineralogen und geognostischen Schriftst eller bekannten Domherrn 
Beroldingen 3) ist zum Verkauf angeboten. Der beigelegte Catalog enthält 
einen Theil dieses Cabinet s, üher dessen Werthund Brauchbarkeit zugleich 
bereits verhandelt worden ist. Zoologisches Cabinct fehlt ganz. Durch 
aufmerksame Benutzung der Auctionen in dem benachbarten Holland 
wird man wohlfeil zu vielen guten Sachen kommen. Der physikalische 
Apparat ist ganz unbrauchbar. E s ist zwar ein Laboratorium vorhanden, 
man hat aber die Absicht, eine Universitäts Apotheke anzulegen und 
hiermit ein pharmazeutisches Institut zu verbinden , wozu der geschickte 
Professor Bodde den b eigefügten Plan ausgearbeitet hat, und wozu Ge
bäude und Fonds bereits vorhanden sind, diese müssen sich aus dem Er
trage des Instituts rentiren , und es steht d er Genehmigung zur Ausführung 
dieser Anstalt kein wichtiges Hinderniss entgegen. Das anatomische 
Theater liegt an einem ganz unschicklichen dunklen Orte. Zu seiner 
Verlegung in anderes öffentliches Gebäude sind bereits vom Professor 
Lüdcr s Vorschläge abgegeben, welche ohne grosses Bedenken ausführbar 
sind. 
Die zur Einrichtuug einer Accouchir Anstalt entworfene Plane werden von 
dem Kammer Collegio besonder s eingereicht werden, und wird von der 
Universität nur ein Beitrag von 230 rth. gefordert. 
Die Vet erinair Anstalt ist vorhanden, und die dabei gebrauchten Präparate 
sind ein Privat Eigenthum des Professors F ehr. Der von ihm unterm 
23. Juny c. Ew. K . 1\1. vorgelegte Plan erfordert eine Revision, wenn er 
die zur Ausführuug erforderlich e R eife erhalten soll. Seine Forderungen 
in seinem dem K ammer Collegio unterm 26. Februar a . c. vorgelegten 
Plane sind viel gemässigter. 

Clinicum. 

Zur Hospital Klinik kann das Klost er der barmherzigen Brüder dienen, 
das eine wesentliche Unterstützung erhalten würde, wenn man ihm seinen 
Bedarf an Naturalien für die Kammertaxc oder allenfalls mit einem Zu-

1) Wilhelm David Fuhrmann (1774-1838), ein sehr belesener und fru chtbarer, aber 
nicht sehr tiefer theologischer Schriftst eller, spiitcr Nachfolger E ylcrts als Prediger in 
H amm, der von Stein und Vincke verschiedentlich zur Katnlogisierung von Klost er
bibliotheken herangezogen w11rde. Im Jahre 1804 erschien der erst e T eil scints Hand-
buchs der clussischen Literatur. 2) Nicht ermittelt. 
3

) Franz Cölcstin Freiherr von Beroldingcn (vgl. S. 221), Domcapitulur zu Hildesheim, 
später zu Osnabrück (gest. 1798 zu W nlshausen), ein geologischer Autodiclnct, der einige 
viel beachtete 1nincrnlogisch-geologische Bücher verfasst hatte. („Beobnchtungcu, 
Zweifel und Fragen die Mineralien betreffend" . 1778, 1792, 1793. - „Die Vulkane älterer 
und neuerer Zeit" 1791). 



Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 1, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

22. OKTOBER 1804 537 

satze überliesse. Zum weiblichen Hospitale sind die Klöst er Ringcu , 
Verspool, Hofringen , Rosendahl bestimmt, noch aber sind die Fonds mit 
P ensionen belast et, auch nicht ausreichend. Am rathsamsten wäre es, das 
Klost er St. Aegidii, welches eine Bruttoeinnahme von 6839 rth. hat, in 
eine Anstalt für die Soeurs de la charite zu verwandeln und die Einrichtung 
dieser Anstalt der Prinzessin Galitzin zu übertragen, die bereits Pläne zu 
einem solchen Institute entworfen hat und selbst einen ansehnlichen 
Betrag zu seiner Einrichtung aus eigenem Vermögen zu leist cu bereit 
war. Die sorgfältige Pflege, welche diese vortreffliche Congrcgation 
Kranken angedeihen lässt, die liebevolle unermüdliche Behandlung, 
welche sie ihnen erwei et, Würkungcn eines reinen praktischen religiösen 
Sinnes, sind bekannt . Zu einem ambulatorischen Clinico, welches 
im Besuchen der Kranken im Hause, E r theilung ohnentgcldlichcr 
ärztlicher Hülfe und Medizin besteht, kann ein Beitrag von 400 rth. aus 
den hiesigen .Armenfonds genommen werden. 
Die chirurgische Bildungs Anstalt unter der Dircction der Professor en 
der Anatomie und Chirurgie würde nur einiges an Prämien, einiges für 
chirurgische neue Instrumente und allenfalls 4 bis 5 Stipendien für junge 
Lehrlinge der Chirurgie erfordern. Philologisches und pädagogisches 
Seminarium kann ohne Kost en mit dem theologischen Sem.inarium ver
bunden und die Stipendien des Crit in.iani müssen nur solchen Subj ectcn 
gegeben werden , 

0

die sich dem philologischen und pädagogischen Studio 
widmen, indem ohnehin Critinianum ein Stipendien Fond und dem 
Theologen das Studium d er Philologie und Pädagogik unentbehrlich ist. 
- Diese praktisch zu üben findet sich auch bei dem hiesigen Gymnasium 
und dem Institute für Landschullehrer Gelegenheit. Das Observatorium 
wird man auf dem Kirchthurm der Ueherwasscr Kirche oder auf dem 
Domsthurm errichten können. Die Anstalten zu gymnastischen Uebungcn, 
Tanzen, Fechten, R eitbahn müssen endlich noch erwähnet werden . Eine 
R eitbahn wird n eu errichtet werden müssen, da das Dragoner Regiment 
die bisherigen Einrichtungen überwiesen erhalten hat . 
Im Tanzen und Fechten werden nur die bei der Universität anzust ellenden 
Tanz und Fechtmeist er den Studirenden Unterricht ertheilcn dürfen. 

VII. G eldb e darf für di e Lehr s tühle und di e e inzuri c htenden 
öffentlich e n wi ss enschaftl iche n .An s talten 

Für die allcrunterthän.igst oben vorgeschlagenen Lehrstühle und öffent
lichen littcrarischcn Anstalten ist folgender Geldbedarf erforderlich : 

I. Vier Professoren der Theologie 
zwei mit 700 rth. . . . . . . . . . . . . 
zwei mit 600 „ . . . . . . . . . . . . . 
Diese sind bekanntlich Geistliche und unver
ehelicht. 

1400 rth. 
1200 " 2600 rth. 
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Übertrag 2 600 rth. 
II. Fünf Professoren der Rechtsgelehrsamkeit 

zwei mit 1000 rth . . 
zwei mit 800 „ . . . . . . . 
einer mit 700 „ . . . . . . . 

III. Sieben Professoren der Medizin . 
zwei mit 1000 l'th .. 
drei mit 800 „ 
zwei mit 600 „ 

IV. Neun Professoren der Philosophie . 
a) philosophische Klasse 
einel' mit 900 l'th . . . . . . 
einel' mit 800 „ . . . . . 
einer del' Aesthetik 438 l'th. 
b) zwei der Mathematik 
einel' mit 800 l'th. . . . . . 
einel' mit 700 „ . . . . . 
e) vier der Naturgeschichte 
zwei mit 900 l'th. . . . . . . . . . . . . 
zwei für Physik u . Botanik 700 rth. 

V. Zwei Professoren für Staats Wirthschaft und 
Cameral Wissenschaften, 

2000 
" 1600 
" 700 
" 

2000 
" 2400 
" 1200 
" 

1800 " 
1400 " 

einer für Staats Wirthschaft, Polizey mit . 900 „ 
einer für Oekonomie, Technologie mit . . . 700 „ 

VI. Zwei Professoren der Geschichte u. Gcogr. 
einer der Geschichte mit 900 rth. 
einer der Geographie, Statistik 800 „ 

VII. Drei Profos oren der Philologie 
einer mit 1000 rth .. 
einer mit 900 „ . . . . . . 
einer mit 800 „ . . . . . . 

Summa an Gehältern für die sämtlichen Professoren 
der Universität . . . . 

4300 
" 

5600 " 

2138 rth. 

1500 " 

3200 " 

1600 " 

1700 " 

2700 " 

25338 rth. 

Die jährlichen Erfordernisse der litterarischen öffentlichen Anstalten 
wel'den folgende sein: 

I. Bibliothek. . . . . . . . . . . . . . . 
II. Botanischer Garten . . . . . . . . . . 

III. Unterhaltung des Naturalien Cabinet s, nachdem das 
Cabinet des p. Bcroldingcn angeschafft ist . . 

IV. den physikalischen Apparat zu unterhalten 
V. Laboratorium . ... . .... . .. . 

1500 rth. 
800 " 

400 " 
250 " 
200 " 

Übertrag 3150 rth. 
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Übertrag 
VI. Theatrum anatomicum zu unterhalten 

VII. Accouchir Anstalt Beitrag der Universität 
VIII. Thier Arznei Schule Beitrag der Universität 

IX. Zoologisches Cabinet zu unterhalt en . 
X. Clinicum Beitrag der Universität . . 

XI. Männer Hospital ist vorhanden . . . 
XII. W ciber Hospital wird noch errichtet . 

XIII. Chirurgische Bildungs Anstalt . . . . 
XIV. Observatorium, Unterhaltung d er Instrumente, 

Belohnung des Observators, Correspondenz. . . . . 
XV. Gymnasische Anstalten 

Tanzmeist er 150 rth. 
Fechtmeist er 200 „ 
Reit bahn 2000 „ . 

XVI. Bau Etat . ..... . 
XVII. Stipendien für junge Chirurgen 

Zu St ipendien für Theologen und Pädagogen kann das 
Critinianum benutzet werden . 

539 

3150 rth. 
200 „ 
300 " 
500 " 
300 " 
200 " 

300 „ 

1000 „ 

2350 " 
1200 „ 

300 " 

in Summa 9800 rth. 

H iezu di; oben speeificirten Besoldungen der Prnfes· 
soren ad . . . . . . 25338 „ 

E s sind überhaupt erforderlich 35138 rth. 

Die erforderlichen Summen zur Errichtung der Gebäude, Anschaffung 
der Kabinette, Instrumente u. s. w. würden auf den Meliorationsetat 
gebracht werden können. Warum sollt e die Melioration der menschlichen 
Begriffe, die Verdrängung des Aberglauben s und der Unwissenheit nicht 
auch einen Platz auf j enem Etat finden , wo Wegebau, Wasserbau, spaiii- , 
sehe Schaafböcke u. s. w. stehen. 

Die individuelle Lage einiger Professoren erfordert folgende Modification 
der Gehälter V ertheilungen. 

Die Professoren Forckenbeck, Büntgen s und Nacke werden pensionirt. 

Der erstere incl. Emolumente 
Büntgens 
Nackc . . . . . 

740 rth. 13 ggr. 11 eh 
470 " 
350 " 

Das für den Regierungs Rath Sprickmann in Vorschlag gebrachte Profcsso
rat Gehalt von lOOOrth . muss, um seine Reklamation wegen Entschädigung 
zu befriedigen , m it 200 rth. erhöht werden . Um diese t emporare Mehr 
ausgabe zu d ecken , kann man für das erste den 5 t en Lehrst uhl der me<li-
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zinischen Facultät und den der Oekonomie und Technologie unbesezt 
lassen , wodurch eine Ersparung von . . . . . . 800 rth. und 

700 " 
also von 1500 rth. 

entst eht. 

Der gegenwärtig verwendbare Studienfond ist oben zu 12 100 rth. ange
geben, woraus bereits j etzt die wesentlichst e Verbesserungen d er Univer
sität auf folgende Art vorgenommen werden könnten. 

1. Zu den drei Lehrstühlen 
a) der Dogmatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) der praktischen Theologie . . . . . . . . . . . . . 

könnte für das erst e der Subregens d es Seminarii Mel-
chers lesen, 

c) der Kirchengeschichte . . . . . . . . . . . . . . 

700 rth. 

600 " 
2. Denen R cgierungsräthen Sprickmann und Meyer Ent

schädigung für die niedergelegte Regierungs Raths Stellen 1600 „ 
3. d en Professoren Günther und Carstanjen j edem 500 rth. 

Zulage. . . ..... . . 
4. Zulage für den Professor Bodde . 

1000 " 
200 " 
250 " 
400 " 
700 " 
200 " 
900 " 
900 " 
900 " 
800 " 
300 " 
300 " 
200 " 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

„ „ „ „ Friese . 
„ „ „ „ Blessin g 

dem Lehrer der angewandten Mathematik 
„ „ „ Physik Roling . . . . . 
„ „ „ allg. Naturgeschicht e Link 
„ „ „ Staatswissenschaft Lüder s 
„ Professor d er Geschichte . . . . . 
„ „ „ Geographie, Statistik 
„ „ Grimm Zulage 
„ „ Krummacher . 

" " Schlüter . . . 

• 

Summa 9950 rth. 
verwendbar sind 12100 rth. 

bleiben zur Bibliothek, dem botanischen Garten , dem Naturalien Kabinet, 
dem physikalischen Apparat, dem Laboratorio, Theatr. Anatom., Accouchir 
Anst alt, Thier Arznei Schule, zoologischen Cabinet und Clinic. 2150 rth., 
und wird man diese Anstalten, d eren Bedarf zwar zu 3650 rth. veran
schlagt ist, entweder nach einem ein geschränkten Maasstab für das erste 
zur Ausführung bringen müssen oder vom Staat eine ausscrordentliche 
temporäre Unterst ützung erbitten. 

VIII. Künftig e V e rfa ss ung d e r hi e sigen Univer s itä t . 

Die Universität muss überhaupt alle die d enen vom Staate privilcgirten 
Gesellschaften zukommende und ihnen dem allgemein<?n Landrechte 
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Thcil II Titel 61 ) b eigelegt en Rechte erhalten. Nach der Kaiserlichen Stif-
. tungs Urkunde ist ihr das R echt, akademische Würden zu erthcilcn und 

der privilcgirte Gerichtsstand verlieh en , und sie ist in vier Facultäten 
abgetheilt, hat das Wahlrecht des Prorektorats, d er Landesh err ernennt 
aber den Kanzler und Rektor. Die Univer sität muss nach erfolgter Organi
s ation unmittelbar unter dem Minist er d es geistlichen Departement s, 
der in der Prcussisch cn Monarchie als d er Minist er des öffentlich en Unter
richts anzusehen ist , st ehen , es wird aber wenigstens für die erst e Zeit 
ein Local Curator angeordnet , der in dem ak ademisch en Senate und der 
Deputation präsidirt. 

Der Senat der Universität best chet aus allen ordentlichen Professoren , 
er wählt j ährlich einen Prorcct or und die wechselnden Beamten , er ist 
die oberst e akademische Gerichts und Ccnsur Instanz und hat die Einsicht 
d er R echnung. Die Deputation oder der en gere akademisch e Ausschuss 
best eht aus dem Curator, d em Prorcctor, einem v on d em geistlichen 
Departement ernannten b eständigen Assessor, d en vier D ecanen und dem 
Universitäts Syndicus. (Brandes „Üb er d en gegenwärtigen Zust and der 
Universität Göttingcn2)". p. 75.) Die Deputation v erwaltet alle polizeyliche 
und gerichtlich e Geschäfte, hat die Aufsicht über die Lehrer , die Studiren
den und die öffentlichen Lehranstalten, sie v erabredet mit den Professoren 
d en Lektions Katalog und reicht ihn b ei Hofe ein. 

Kleinere Gerichts und Polizey Sachen werden vom Prorektor, dem b e
stündigcn Assessor und d em Universitäts Syndicus, der zugleich Secrc
t arius ist, abgemacht . 

Die Universität muss ferner die Gerichtsbarkeit über die Lehrer und 
Studircnden h aben, in Ansehung d er letzteren ist sie ein wesentlicher 
Th eil der akad emischen Verfassung, indem sie ihrer Natur und dem 
eigenthümlich en der ihr untergebenen Jugend nach ein Gemische von 
väterlicher und richterlich er Gewalt, von Sitten und Civil Gericht ist. 
Die Ausdehnung d er Gerichtsbarkeit auf nicht studirende Universitäts
v erwandtc, akademisch e Handwerker , Künstler u . s. w. ist nicht r athsam. 
Die Professoren sind censurfrei , die Universität hat aber die Censur über 
alle in Münst er gedruckte wissenschaftlich e Werke und Schriften un d 
über sämtliche Lese und Leihbibliothek en d es Orts. J eder ordentliche 
Professor lieset zwey Collcgicn im h alben Jahre gegen ein H onorarium, 
wöch entlich scchsmal, und ein publicum wöch entlich zwcy mal. Der 
Universitäts Syndicus erhebt die Honorarien nach Designation en , welche 
ihm die Professoren geben , und zahlt sie an diese aus. Die Professoren 
werden vom Minist er d es geistlichen Departements ernannt , und der 
Curator lmd der Senat müssen drey Subjcct e vorschlagen . Auch zu den 
Lehrern der Gymnasien im Münstersch en Kammer D epartement hat die 
Universität den Vorschlag. 

1) „Von GcGcllschaftcu . . .. " 2 ) 1802. 



Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 1, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 
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Der Curator und der Senat ertheilt graduirten P ersonen die Erlaubniss 
zu lesen , wenn sie, um diese zu erhalten, eine besondere Dissertation 
pro venia legendi gehalten haben. 
Die Ferien sind 3 Wochen um Ost ern, drei Wochen um Michaeli, die 
kleinen Weihnachts und Pfingst Ferien dauern nur j edesmal 3 Tage. 
Das Universitäts Vermögen wird von d er Kriegs und Domainen Kammer 
unter Aufsicht des compet enten Departements verwaltet. Zu den akade
mischen Gesetzen finden sich Materialien in denen , welche für die Preuss. 
Akademie und für Göttingen ao. 1797 erlassen sind, die letzteren sind bei 
dem Entwurf des Professors Runde 1 ) zum Grunde gelegt. Die wichtigsten 
Gegenstände der akademischen Gesetzgebung sind die Erthcilung des 
akademischen Bürgerrechts, die Dauer, der Verlust desselben , die Ver
hältnisse zur Obrigkeit, Unterbediente, Lehrer, Wirthe, das Schulden· 
machen d er Studirenden, die unerlaubten Verbindungen mit dem andern 
Geschlechte, die verbotenen Spiele, Unfleiss, Landsmannschaften, Ordens, 
Stöhrung öffentlicher und häuslicher Ruhe und Sicherheit. 
Die Entwerfung dieser Gesetze würde dem R egierungsrathe Sprickmann 
und d em geistlichen Rathc Schmedding zu übertragen sein. 
Die Organisation der Universität wird durch ein zahlreich mit vielen 
andern Verwaltungszweigen überladenes Cammer Collegium nicht bewürkt 
werden können, es wird vielmehr in das Geschäft mehrere Einheit und 
Geschwindigkeit kommen, wenn man es einer Immediat Commission 
überträgt, welche aus d em Dohmdcchant von Spiegel, dem Kammer· 
präsidenten von Vincke und dem geistlichen Rath Schmcdding zusammen
gesetzt würde 2 ). 

Bericht Steins Münster, 27. Oktober 1804 
Geh. S tuutsorcl1iv Ucrlin. Rcp. 70. Ti uuptcommission Cup. 11 Sekt. XIJI. N r. 15. Vol. 1 

Stein, durch R cscr. v. 12. X. 04· zum Gutachten aufgefordert, rät, die Aufhebung 
der Cantonfreihcit in 1'ec1denburg-Lingcn durch eine Prolclamation unter Dar
legung der dafür massgcbenden Gründe beka1111t zu macf1en und mit der Cantons
cwfnahme möglichst schnell zu beginnen. Er bemerkt, dass nach den Stammlisten 
der Armee im J. 1803 „2 520 000 .l\fenschen cantonfrey waren, die si,ch der Ver
pflichtung, dcri Staat zu vertcidige11, entziehen." 

1 ) Nicht ermittelt. 
2) Antwort Angerns vom 13. XII. 04. Der Plan sei an l\fossow weiter geleitet. (Rep. 70 
Haupt Comrnission. Cup. II. Sect. XXXIV. Nr. 2.) 




